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Betreff: Anfrage der Stadträtin Sabine Wolff (NEUES  FORUM) zur Neubesetzung 

einer Amtsleiterstelle 
  
 
Herr Dr. med. Wilhelms wird aus Altersgründen als Amtsleiter am 1.März 2012 ausscheiden. 
Für das  das Gesundheitsamt/ Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen (53) wird 
demnach eine Neubesetzung der Amtsleiterstelle erforderlich. 
 
Ich frage: 
 

1. Wurde die Amtsleiterstelle öffentlich oder verwaltungsintern ausgeschrieben? Wo und 
wann? 

2. Gibt es bereits eine Entscheidung für die künftige Besetzung?  
3. Wenn nicht, wann soll ein neuer Amtsarzt als Amtsleiter benannt werden? 
4. Und ggf., wer übernimmt die Verantwortung und den Aufgabenbereich in der 

vakanten Phase? An wen können sich die Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf 
wenden? 

 
 
gez. Sabine Wolff 
Stadträtin NEUES FORUM 
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Vorlagen-Nummer:  V/2012/10447 
Datum:   08.02.2012 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11101.06/58110220 
Verfasser:   Frau Sabine Wolff 
Plandatum:      



Stadt Halle (Saale)         20.02.2012 
Dezernat I 
Finanzen und Personal 
 
 
Sitzung des Stadtrats am 29.02.2012 
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Antwort der Verwaltung:  
 

 
Herr Dr. med. Wilhelms wird aus Altersgründen als Amtsleiter zum 1. März 2012 
ausscheiden. Für das  Gesundheitsamt/ Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen (Amt 
53) wird demnach eine Neubesetzung der Amtsleiterstelle erforderlich. 
 
1. Wurde die Amtsleiterstelle öffentlich oder verwaltu ngsintern ausgeschrieben? Wo 

und wann?  
 
Die Ausschreibung erfolgte extern im Amtsblatt, im Internet und über die Jobbörse der 
Agentur für Arbeit sowie im Deutschen Ärzteblatt im Zeitraum vom 02.11. bis 18.11.2011 
(in letzerem ab 4.11.2011) 

 
2. Gibt es bereits eine Entscheidung für die künftige Besetzung?  

 
Die externe Stellenausschreibung wird aufgehoben und intern neu durchgeführt. 
Begründung dafür ist das vom LVA geforderte Stellenbedarfskonzept und die damit 
verbundene Haushaltskonsolidierung. Hinzu kommt, dass die Ausschreibung auf die 
Stelle des Amtsleiters eine nicht gerechtfertigte Ausschreibung beinhaltet. 

 
3. Wenn nicht, wann soll ein neuer Amtsarzt als Amtsle iter benannt werden? 

 
Hier ist anzumerken, dass ein Leiter/ eine Leiterin für das Amt für Gesundheit, 
Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen gesucht wird. Die Organisation des 
öffentlichen Gesundheitswesens ist im Land Sachsen-Anhalt im Gesetz über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen geregelt. 
Nach § 20 Abs. 1 des Gesetzes haben die Träger ihre Dienstellen zur Durchführung ihrer 
Aufgaben ausreichend mit Fachkräften zu besetzen und sächlich auszustatten. 
 
§ 20 Abs. 2 bestimmt, dass in der unteren Gesundheitsbehörde mindestens  eine Person 
tätig sein muss, die die Anerkennung als Arzt für das Öffentliche Gesundheitswesen 
besitzt. Im Amt 53 ist dies der Fall.. 
 
Für die Sicherung der Aufgaben des Veterinärwesens stehen zwei Amtstierärzte zur 
Verfügung (§ 20 Abs.3) 
 
Die interne Stellenausschreibung wird voraussichtlich am 27.2.2012 mit einer 14-tägigen 
Ausschreibungsfrist im städtischen Intranet veröffentlicht. Das Auswahlverfahren soll  
sofort im Anschluss daran durchgeführt werden. 



 
 
4. Und ggf., wer übernimmt die Verantwortung und den A ufgabenbereich in der 

vakanten Phase? An wen können sich die Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf 
wenden? 
 
Offizielle Vertreterin des Amtsleiters ist die Ressortleiterin Lebensmittelkontrolle und 
Veterinärwesen, Frau Dr. Schwarzer. Sie nimmt die Amtsgeschäfte seit Jahren in seiner 
Vertretung wahr. Die fachlichen Belange des Gesundheitsbereiches und die Vertretung 
des Amtsleiters hat in den letzten Monaten die Ressortleiterin Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst Frau Dr. Gröger in Abwesenheit des Amtsleiters wahrgenommen.  
 
Bis zur Auswahlentscheidung soll dies auch so beibehalten werden. Somit ist die 
ordnungsgemäße Arbeit des Amtes gesichert. 

 
 
 
 
Egbert Geier 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 


